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Vorbemerkung 
Alle maskulinen Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung beziehen sich in gleicher 
Weise auf Frauen und Männer. 

 
Eignungsverfahren 

 
Eignungsverfahren für den Masterstudiengang Nachwachsende Rohstoffe an der 
Technischen Universität München in Kooperation mit der Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf  

1.   Zweck des Verfahrens  
Die Qualifikation für den Masterstudiengang Nachwachsende Rohstoffe setzt neben 
den Voraussetzungen des § 36 Abs. 1 Nr. 1 den Nachweis der Eignung gemäß § 36 
Abs. 1 Nr. 2 nach Maßgabe der folgenden Regelungen voraus. Die besonderen 
Qualifikationen und Fähigkeiten der Bewerber sollen dem Berufsfeld der Ingenieur 
und Naturwissenschaften entsprechen. Einzelne Eignungsparameter sind:  

1.1   Fähigkeit zu wissenschaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter 
Arbeitsweise  

1.2  Vorhandene Fachkenntnisse aus dem Erststudium in den Fakultäten 
Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt (Life 
Science), Maschinenwesen, Chemie, Biologie, Physik, Elektrotechnik und 
Informationstechnik, Bauingenieur- und Vermessungswesen, Biotechnologie und 
Bioinformatik, Gartenbau und Lebensmitteltechnologie, Land- und 
Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft, Umweltsicherung und Wald- und 
Forstwirtschaft.  

 
2.  Verfahren zur Prüfung der Eignung  
2.1  Das Verfahren zur Prüfung der Eignung wird jährlich durch die Studienfakultät Agrar- 

und Gartenbauwissenschaften durchgeführt.  
2.2  Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind auf den von der Studienfakultät Agrar- 

und Gartenbauwissenschaften herausgegebenen Formularen für das Wintersemester 
bis zum 15. Juli an den Studiendekan der Studienfakultät Agrar- und 
Gartenbauwissenschaften zu stellen (Ausschlussfristen). Unterlagen gemäß Nr. 2.3.2 
können für das Wintersemester bis zum 15. August nachgereicht werden.  

2.3  Dem Antrag sind beizufügen:  
2.3.1  ein tabellarischer Lebenslauf,  
2.3.2  ein Nachweis über einen Hochschulabschluss gemäß § 36; liegt dieser Nachweis 

zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht vor, muss ein vollständiger Nachweis der 
Studien- und Prüfungsleistungen im Erststudium (Transcript of Records) beigefügt 
werden; der Nachweis über den Hochschulabschluss ist unverzüglich nach Erhalt, 
spätestens jedoch zur Immatrikulation vorzulegen;  

2.3.3  eine schriftliche Begründung von maximal 1 bis 2 DIN-A4 Seiten für die Wahl des 
Studiengangs Nachwachsende Rohstoffe an der Technischen Universität München, 
in der der Bewerber darlegt, aufgrund welcher spezifischer Begabungen und 
Interessen er sich für den Masterstudiengang Nachwachsende Rohstoffe an der 
Technischen Universität München in Kooperation mit der Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf besonders geeignet hält. Weitere Anhaltspunkte für die 
schriftliche Begründung liefern die in Nr. 1 Satz 3 aufgeführten Eignungsparameter.  

2.4   Bewerber, die den Bachelor- oder Diplomabschluss an der Technischen Universität 
München oder an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf erworben haben, 
müssen dem Antrag die Unterlagen nach Nr. 2.3.2 nicht beifügen.  
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3.   Kommission zum Eignungsverfahren  
3.1   Das Eignungsverfahren wird von einer Kommission durchgeführt, der in der Regel der 

für den Masterstudiengang Nachwachsende Rohstoffe zuständige Studiendekan, 
mindestens ein Hochschullehrer und mindestens ein wissenschaftlicher Mitarbeiter 
angehören. Mindestens die Hälfte der Kommissionsmitglieder müssen 
Hochschullehrer sein. Ein studentischer Vertreter wirkt in der Kommission beratend 
mit. Die Kommission ist paritätisch von den beiden Kooperationspartnern besetzt. 
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3.2 Die Bestellung der Mitglieder erfolgt durch den Fachbereichsrat im Benehmen mit 
dem Studiendekan. Mindestens ein Hochschullehrer wird als stellvertretendes 
Mitglied der Kommission bestellt. Den Vorsitz der Kommission führt in der Regel der 
Studiendekan. Für den Geschäftsgang gilt Art. 41 BayHSchG in der jeweils geltenden 
Fassung.  

4.   Zulassung zum Eignungsverfahren  
4.1   Die Zulassung zum Eignungsverfahren setzt voraus, dass die in Nr. 2.3 genannten 

Unterlagen fristgerecht und vollständig vorliegen.  
4.2   Mit den Bewerbern, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, wird ein 

Eignungsgespräch gemäß Nr. 5 durchgeführt.  
4.3  Bewerber, die nicht zugelassen werden, erhalten einen mit Gründen und 

Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Ablehnungsbescheid.  
 
5.  Durchführung des Eignungsverfahrens  
5.1  Erste Stufe der Durchführung des Eignungsverfahrens.  
5.1.1  Die Kommission beurteilt anhand der eingehenden schriftlichen 

Bewerbungsunterlagen, ob ein Bewerber die Eignung zum Studium gemäß Nr. 1 
besitzt (Erste Stufe der Durchführung des Eignungsverfahrens). Dazu werden die 
schriftlichen Unterlagen zunächst von jeweils zwei Kommissionsmitgliedern gesichtet 
und selbständig bewertet. Die Kommission prüft sodann auf der Grundlage der 
eingereichten Bewerbungsunterlagen, ob der Bewerber sich aufgrund seiner 
nachgewiesenen Qualifikation und seiner dargelegten spezifischen Begabungen und 
Fähigkeiten für das Studium eignet. Die Kommission hat die eingereichten Unterlagen 
auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten zu bewerten, wobei 0 das schlechteste und 10 
das beste zu erzielende Ergebnis ist:  

5.1.2  Die Punktezahl des Bewerbers ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Einzelbewertungen. Nichtverschwindende Kommastellen sind aufzurunden.  

5.1.3  Ungeeignete Bewerber mit einer Gesamtnote von weniger als 7 Punkten erhalten 
einen mit Gründen und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Ablehnungsbescheid, 
der von der Leitung der Hochschule zu unterzeichnen ist. Die Unterschriftsbefugnis 
kann auf den Vorsitzenden der Kommission delegiert werden.  

 
5.2 Zweite Stufe der Durchführung des Eignungsverfahrens  
5.2.1 Die übrigen Bewerber werden zu einem Eignungsgespräch eingeladen. Bei 

Nichterreichen der in Nr. 5.1.3 Satz 1 festgelegten Punkte gilt dies auch für Bewerber, 
für die eine Auflage gem. Nr. 5.1.3 Satz 2 festgelegt wurde. (Zweite Stufe des 
Eignungsverfahrens).  
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5.2.2  Der Termin für das Eignungsgespräch wird mindestens eine Woche vorher bekannt 
gegeben. Zeitfenster für eventuell durchzuführende Eignungsgespräche müssen vor 
Ablauf der Bewerbungsfrist festgelegt sein. Der festgesetzte Termin des Gesprächs 
ist vom Bewerber einzuhalten. Ist der Bewerber aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen an der Teilnahme am Eignungsgespräch verhindert, so kann auf 
begründeten Antrag ein Nachtermin bis spätestens zwei Wochen vor 
Vorlesungsbeginn anberaumt werden.  

5.2.3  Das Eignungsgespräch ist für jeden Bewerber einzeln durchzuführen. Das Gespräch 
umfasst eine Dauer von mindestens 20 und höchstens 30 Minuten je Bewerber und 
soll zeigen, ob der Bewerber erwarten lässt, das Ziel des Studiengangs auf 
wissenschaftlicher Grundlage selbständig und verantwortungsbewusst zu erreichen. 
Das Eignungsgespräch erstreckt sich auf die Motivation des Bewerbers für den 
Studiengang Nachwachsende Rohstoffe und die in Nr. 1 aufgeführten 
Eignungsparameter. Fachwissenschaftliche Kenntnisse, die erst in dem 
Masterstudiengang Nachwachsende Rohstoffe vermittelt werden sollen, entscheiden 
nicht. In dem Gespräch muss der Bewerber den Eindruck bestätigen, dass er für den 
Studiengang geeignet ist. Mit Einverständnis des Bewerbers kann ein studentischer 
Vertreter als Zuhörer zugelassen werden.  

 
5.2.4  Das Eignungsgespräch wird von mindestens zwei Mitgliedern der Kommission 

durchgeführt. Jedes der Mitglieder hält das Ergebnis des Eignungsgesprächs auf 
einer Punkteskala von 0 bis 5 fest, wobei 0 das schlechteste und 5 das beste zu 
erzielende Ergebnis ist.  

5.2.5  Die Punktezahl des Bewerbers ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Einzelbewertungen von Nr. 5.2.3. Nichtverschwindende Kommastellen sind 
aufzurunden. Bewerber, die 4 oder mehr Punkte erreicht haben, werden als geeignet 
eingestuft.  

5.2.5  Das Ergebnis des Eignungsverfahrens wird dem Bewerber – ggf. unter Beachtung 
der in Stufe 1 nach Nr. 5.1.3 Satz 2 bereits festgelegten Auflagen - schriftlich 
mitgeteilt. Der Bescheid ist von der Leitung der Hochschule zu unterzeichnen. Die 
Unterschriftsbefugnis kann auf den Vorsitzenden der Kommission übertragen werden. 
Ein Ablehnungsbescheid ist mit Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen.  

5.2.6  Zulassungen im Masterstudiengang Nachwachsende Rohstoffe gelten bei allen 
Folgebewerbungen in diesem Studiengang.  

 

6.   Niederschrift  
Über den Ablauf des Eignungsverfahrens in der ersten und in der zweiten Stufe ist 
eine Niederschrift anzufertigen, aus der Tag, Dauer und Ort des Eignungsverfahrens, 
die Namen der Kommissionsmitglieder, die Namen der Bewerber und die Beurteilung 
der Kommissionsmitglieder sowie das Gesamtergebnis ersichtlich sein müssen. Aus 
der Niederschrift müssen die wesentlichen Gründe und die Themen des Gesprächs 
mit den Bewerbern ersichtlich sein; die wesentlichen Gründe und die Themen können 
stichwortartig aufgeführt werden.  

7.   Wiederholung  
Bewerber, die den Nachweis der Eignung für den Masterstudiengang 
Nachwachsende Rohstoffe nicht erbracht haben, können sich einmal erneut zum 
Eignungsverfahren anmelden. 


